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Amt Crivitz Amt der Zukunft

Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr: BV Tra GV 292/21
Datum: 06.08.2021
Status: offentlich

Beratung iiber den geplanten Umbau Hauptstralle 43, 19089 Tramm -
Vorentwurf Umbau

Fachbereich: Amt fiir Stadt- und Gemeindeentwicklung

Sachbearbeiter/-in: Herr Zapf

Beratungsfolge (Zustiandigkeit) Sitzungstermin

Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung) 26.08.2021

Sachverhaltsdarstellung:

Die Gemeinde Tramm beabsichtigt den Umbau des Objektes Hautstrae 43, 19089 Tramm
(Vorderhaus). Zu diesem Zweck wurde durch die Firma HS Projektentwicklung, Lange
StraBBe 77, 19370 Parchim eine Vorplanung zum Umbau erstellt. Auf Grundlage dieser
Vorplanung soll die Beantragung der Baugenehmigung und die Bauausfiihrung erfolgen.
Hierzu ist es notwendig, dass die Gemeindevertretung der Vorplanung zustimmt bzw.
Anderungen vorschligt.

Finanzielle Auswirkungen:
100.000 € Baukosten

Anlage/n:
Vorplanung

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Tramm stimmt in Threr Sitzung am 26.08.2021 der
Vorplanung zum Umbau des Objektes HauptstraBe 43, 19089 Crivitz in der vorliegenden
Form zu.
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StraBenansicht

Hofansicht

Hofansicht

Bauvorhaben:

Umbau Wohn- und Verwaltungsgebaude

in 19089 Tramm - Hauptstr. 43

Bauteil:

Ansichten Bestand

MaBstab:
1:100

Blatt-Nr.:

3

Datum:
Juni 2021

Bauherr:

Gemeinde Tramm

Ingenieurbiro:

HS Projektentwicklung UG
Lange StraBe 77
19370 Parchim

[Eav: N2Q74 /1 0Q 7
Tel"TeI.: 03871 /226254 171
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StraBenansicht

Hofansicht

Hofansicht

Bauvorhaben:

Umbau Wohn- und Verwaltungsgebaude

in 19089 Tramm - Hauptstr. 43

Bauteil:

Ansichten Neu

MaBstab:
1

100

Blatt-Nr.:
6
Datum:
Juni 2021

Bauherr:

Gemeinde Tramm

Ingenieurbiro:

HS Proijektentwicklung UG
Lange StraBe 77
19370 Parchim

[Eav: N2Q74 /1 2a 7
Tel"TeI.: 03871 /226254 171
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Bauvorhaben:

Umbau Wohn- und Verwaltungsgebaude

in 19089 Tramm - Hauptstr. 43

Bauteil: MafBstab: Blatt-Nr.:

: 1
Grundriss 150
Erdgeschoss/Bestand ' Datum:

Juni 2021
Bauherr: Ingenieurbiiro:

Gemeinde Tramm

HS Projektentwicklung UG
Lange StraBBe 77

19370 Parchim

Tel./Fax: 03871 /26 71 71
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>} 3.50 42> Umbau Wohn- und Verwaltungsgebaude
in 19089 Tramm - Hauptstr. 43
Bauteil: MafBstab: Blatt-Nr.:
. 4
Grundriss 150
Erdgeschoss/Neu ' Datum:
Juni 2021
Bauherr: Ingenieurburo:
Gemeinde Tramm HS Projektentwicklung UG
Lange StraBe 77
19370 Parchim
Tel./Fax: 03871 /26 71 71
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Bausiofflegende:

Bestand Mauerwerk

Bestand Trockenbau

Bauvorhaben:

Umbau Wohn- und Verwaltungsgebaude
in 19089 Tramm - Hauptstr. 43

Bauteil: MafBstab: Blatt-Nr.:
Grundriss 150 2
Obergeschoss/Bestand ' Datum:
Juni 2021
Bauherr: Ingenieurbiiro:
i HS Projektentwicklung UG
Gemeinde Tramm Lange StraBe 77
19370 Parchim
Tel./Fax: 03871 /26 71 71
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Bausiofflegende:

Bestand Mauerwerk

Bestand Trockenbau

Abriss

Bauvorhaben:

Umbau Wohn- und Verwaltungsgebaude
in 19089 Tramm - Hauptstr. 43

Bauteil: MafBstab: Blatt-Nr.:

. 5
Grundriss 150
Obergeschoss/Neu ' Datum:

Juni 2021
Bauherr: Ingenieurbiiro:

Gemeinde Tramm

HS Projektentwicklung UG
Lange StraBBe 77

19370 Parchim

Tel./Fax: 03871 /26 71 71
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Amt Crivitz Amt der Zukunft

Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr: BV Tra GV 295/21
Datum: 19.08.2021
Status: offentlich

Dringlichkeitsbeschluss zur Riicknahme der Klage gegen den Bescheid des
Ministeriums fiir Inneres und Europa M-V bzgl. der pauschalen
finanziellen Zuweisung des Ausgleichs fiir den Wegfall der
Strallenbaubeitrige nach § 8a Abs. 7 KAG M-V

Fachbereich: Amt fiir Stadt- und Gemeindeentwicklung

Sachbearbeiter/-in: Herr Wacker

Beratungsfolge (Zustiandigkeit) Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung) 26.08.2021

Sachverhaltsdarstellung:

Im Verwaltungsstreitverfahren der Gemeinde gegen das Ministerium fiir Inneres und Europa
M-V beziiglich des Bescheides zur pauschalen finanziellen Zuweisung des Ausgleichs fiir
den Wegfall der StraBenbaubeitrdge hat das Landesverfassungsgericht M-V die
Verfassungsbeschwerde der Stadt Grevemiihlen gegen die Vereinbarkeit des § 8a KAG M-V
mit dem in Art. 72 Abs. 3 der Verfassung des Landes M-V enthaltenen sog.
,L2Konnexitdtsprinzip* mit Urteil vom 29.04.2021 zuriickgewiesen. Bis zu diesem Zeitpunkt
war das o. g. Verfahren gem. § 94 VwGO ausgesetzt, ist nach dem Abschluss des
Verfahrens jedoch nunmehr fortzusetzen. Im beigefiigten Schreiben des
Verwaltungsgerichtes Schwerin ist der Sachverhalt ausfiihrlich erldutert.

Durch das Verwaltungsgericht wird festgestellt, dass der Bescheid vom 25.06.2020 auf eine
wirksame Rechtsgrundlage gestiitzt ist und die Gemeinde jetzt binnen 2 Monaten
(Fristablauf 02.10.2021) entscheiden muss, ob die Klage aufrechterhalten und substantuiert
begriindet oder zuriickgenommen wird. Sollten keine weiteren Klagegriinde vorgebracht
werden, empfiehlt das Verwaltungsgericht, die Klage zuriickzunehmen.

Aufgrund des o.g. Fristablaufes ist ein Dringlichkeitsbeschluss notwendig, da die néchste

planméfBige Gemeindevertretersitzung erst nch diesem Termin stattfindet.

Finanzielle Auswirkungen:
Gerichtskosten




Anlage/n:
Schreiben des Verwaltungsgerichtes Schwerin vom 02.08.2021

Beschlussvorschlag:

Die Gemeinde Tramm beschlief3t, die Klage gegen den Bescheid des Ministeriums fiir
Inneres und Europa M-V beziiglich der pauschalen finanziellen Zuweisung des Ausgleichs
fiir den Wegfall der StraBenbaubeitrdge nach § 8a Abs. 7 KAG M-V zuriickzunehmen.




Amt Crivitz

eingegangen

Verwaltungsgericht Schwerin 18 Ava. 209

AL AV

Verwaltungsgericht Schwerin, Postfach 11 10 34, 19010 Schwerin

Aktenzeichen: 7 A1701/20 SN

Gemeinde Tramm,

vertreten durch das Amt Crivitz

dieses vertreten durch die Amtsvorsteherin Durchwahl-Nr.: 3190
Amtsstr. 5 Ihr Zeichen: —
19089 Crivitz

Datum: 02.08.2021

Verwaltungsstreitverfahren
Gemeinde Tramm, ./. Ministerium fiir Inneres und Europa M-V
Sehr geehrte Damen und Herren,

in der o.g. Verwaltungsstreitsache hat das Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vor-
pommern die Verfassungsbeschwerde der Stadt Grevesmuihlen gegen die Vereinbarkeit
des § 8a KAG M-V mit dem in Art. 72 Abs. 3 der Verfassung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern enthaltenen sog. ,Konnexitatsprinzip“ mit Urteil vom 29.04.2021 (Az.: LVerfG
9/19) zurickgewiesen. Bis zu diesem Zeitpunkt war das vorliegende Verfahren gem. § 94
VwGO ausgesetzt. Nach dem Abschluss des verfassungsgerichtlichen Verfahrens ist es

nunmehr fortzusetzen.

Aus den Grunden der Entscheidung des Landesverfassungsgerichts ergibt sich, dass § 8a
KAG M-V in allen von der Verfassungsbeschwerde angegriffenen Punkten mit der Landes-

verfassung vereinbar ist.

Nach § 29 Abs. 1 des Gesetzes Uber das Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpom-
mern binden die Entscheidungen des Landesverfassungsgerichts die Verfassungsorgane
sowie alle Gerichte und Behérden des Landes. Das Verwaltungsgericht ist damit gehindert,
die vom Verfassungsgericht festgestellte Vereinbarkeit des § 8a KAG M-V mit der Landes-

verfassung erneut einer Prifung zu unterziehen.

Damit steht fest, dass der auf § 8a KAG M-V gestitzte, im hiesigen Verfahren streitbefan-

gene Bescheid des Beklagten vom 25.06.2020 nicht deswegen rechtswidrig ist, weil ihm

Verwaltungsgericht Schwerin Telefon: 0385/5404-0
Wismarsche Stralte 323 a Telefax: 0385/5404-2005
19055 Schwerin



2
eine wirksame Rechtsgrundlage fehlt. Diese ist mit § 8a KAG M-V vielmehr vorhanden;

auch die dort geregelten Verteilungskriterien der gem. § 8a Abs. 4 KAG M-V auf
25.000.000,00 € (bzw. ab 2025 auf 30.000.000,00 €) begrenzten jahrlichen pauschalen Mit-

telzuweisung hat das Landesverfassungsgericht fur verfassungskonform erklart.

Fur das vorliegende Verfahren folgt daraus, dass der Bescheid vom 25.06.2020 auf eine
wirksame Rechtsgrundlage gestutzt ist, verfassungsrechtliche Fragen durften sich nicht
mehr stellen. Eine etwaige Rechtswidrigkeit des Bescheides kann sich nur noch daraus
ergeben, dass die Héhe der gewahrten pauschalen Zuweisung einfachrechtlich falsch be-
rechnet worden ist, sei es dass die Art einer Strale fehlerhaft bestimmt worden ist, dass
die Gewichtung als Gemeinde- oder andere Strale falsch vorgenommen worden ist oder
dass die StraRenlangen falsch berechnet worden sind. Hierzu ist jedoch noch nichts vorge-

tragen worden.

Ihnen wird deshalb aufgegeben, ihr Klagebegehren zu formulieren, ggfs. eine Mehrbewilli-
gungsforderung fur das Jahr 2020 zu beziffern, und die Klage innerhalb von 2 Monaten
substantiiert zu begriinden. Sollten Sie auBer (ausgerdumten) verfassungsrechtlichen Be-
denken keine weiteren Klagegriinde vorbringen (kénnen), wird angeregt, die Klage inner-
halb der vorgenannten Frist (nicht zuletzt aus Kostengriinden, die Gerichtsgeblhren redu-

zieren sich im Falle einer Klageriicknahme auf 1/3) zurtickzunehmen.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Streitwert vorlaufig mangels naherer Erkenntnisse
auf den Auffangstreitwert von 5.000,00 € festgesetzt worden ist, der im vorliegenden Zu-
sammenhang recht maRvoll erscheint. Ubersteigt eine konkrete Klageforderung diesen Be-

trag, wirde dies auf einen héheren Streitwert und héhere Verfahrenskosten hinauslaufen.
Mit freundlichen GriRen

Der Vorsitzende der 7. Kammer

Wedemeyer
Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht
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Amt Crivitz Amt der Zukunft

Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr: BV Tra GV 301/21
Datum: 22.09.2021
Status: offentlich

Antrag auf Baumfillgenehmigung in der Bungalowsiedlung I Gohren

Fachbereich: Amt fiir Stadt- und Gemeindeentwicklung

Sachbearbeiter/-in: Frau Priehn

Beratungsfolge (Zustindigkeit) Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung) 07.10.2021

Sachverhaltsdarstellung:

Mit Schreiben vom 07.09.2021 ist die Fallung einer Birke und die Kiirzung einer Birke im
Bereich des Grundstiicks Bungalowsiedlung I 29 beantragt worden.

Der Standort befindet sich in der Sonderflaiche Wochenendhaus des B-Plans Nr. 5
»Wochenendhaussiedlung 1. Es handelt sich bei den beantragten Biumen um Baumbestand
in Gebdudenéhe. Es ist keine Festsetzung zum Ersatz vorhanden. Es liegt keine
Baumschutzsatzung vor.

Laut der Mitteilung des Landkreises Ludwigslust-Parchim handelt es sich vorliegend um
einen "Hausgartenbereich" und dort fallen Birken nicht unter den gesetzlichen Baumschutz
gemal § 18 Naturschutzausfithrungsgesetz (NatSchAG M-V), den der Landkreis zu
vertreten hat.

Danach diirften die Birken unter Beachtung der Artenschutzbelange gefillt werden.

Aus Artenschutzgriinden (Brutzeit) sollte dies in der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar
erfolgen.

Vorab ist auch zu priifen, ob in den Bdumen konkrete naturschutzrelevante Ruhestétten
vorhanden sind.

Finanzielle Auswirkungen:
Keine

Anlage/n:
Antrag

Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Tramm beschlie8t, dem beantragten schonenden Form- und Pflegeschnitt der
einen Birke und der Féllung der zweiten Birke auf dem Grundstiick Bungalowsiedlung I Nr.




29 zuzustimmen.

Die Birke darf unter Beachtung der Artenschutzbelange gefillt werden.

Aus Artenschutzgriinden (Brutzeit) sollte dies in der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar
erfolgen. Vorab ist auch zu priifen, ob in den Bdumen konkrete naturschutzrelevante
Ruhestitten vorhanden sind.
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Amt Crivitz Amt der Zukunft

Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr: BV Tra GV 302/21
Datum: 23.09.2021
Status: offentlich

4. Satzung zur Anderung der Hauptsatzung der Gemeinde Tramm

Fachbereich: Zentrale Dienste

Sachbearbeiter/-in: Herr Cordes

Beratungsfolge (Zustindigkeit) Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung) 07.10.2021

Sachverhaltsdarstellung:

Auf Antrag der Gemeinde genehmigte der Innenminister M-V am 31.08.2021 die Annahme
eines kommunalen Wappens. Damit das Wappen von der Gemeinde gefiihrt werden kann,
ist eine Anderung der Hauptsatzung erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage/n:
- Ubergabeschreiben des Innenministers M-V

- Genehmigung der Annahme eines kommunalen Wappens

- Wappenbrief

- Wappenbild

Beschlussvorschlag: )
Die Gemeindevertretung beschlieSt folgende Anderungssatzung:

4. Satzung zur Anderung der Hauptsatzung der Gemeinde Tramm

Priambel

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung fiir das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBI.
MV 2011 S. 777) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom <Datum> und nach




Abschluss des Anzeigeverfahrens beim Landkreis Ludwigslust-Parchim als untere
Rechtsaufsichtsbehdrde nachfolgende 4. Satzung zur Anderung der Hauptsatzung der
Gemeinde Tramm erlassen:

) Artikel 1
Anderung der Hauptsatzung

Die Hauptsatzung der Gemeinde Tramm vom 20.12.2013, zuletzt gedndert durch Satzung
vom 11.12.2019, wird wie folgt geéndert:

Der § 1 wird wie folgt gefasst:

Name, Wappen, Dienstsiegel

(1) Die Gemeinde Tramm fiihrt ein Wappen und ein Dienstsiegel.

(2) Das Wappen zeigt: ,,Uber blauem WellenschildfuB in Rot eine eingebogene goldene
Spitze, belegt schriglinks mit einer roten Trompete; vorn ein linkssehender goldener
Pferderumpf; hinten ein goldenes Geweih.*

(3) Das Dienstsiegel zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift ,, GEMEINDE TRAMM,
LANDKREIS LUDWIGSLUST-PARCHIM*.

(4) Die Verwendung des Wappens durch Dritte bedarf der Genehmigung des
Biirgermeisters.

Artikel 2
Inkrafttreten

Die 4. Satzung zur Anderung der Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in
Kraft.

Tramm, den <Datum>

Behr
Biirgermeister




9200034677433

Ministerium flr Inneres und Europa
Mecklenburg-Vorpommern
- Der Minister -

T
o

r Ministerium fiir Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern 1
19048 Schwerin

Gemeinde Tramm

Der Birgermeister

Herrn Heinrich-Hermann Behr
Uber das Amt Crivitz
Amtsstralle 5

19089 Crivitz

L _
Schwerin, 5/_0’2" 2021

Annahme eines kommunalen Wappens

Sehr geehrter Herr Behr,

Wappen sind wie kaum ein anderes Zeichen geeignet, Wertvorstellungen, Heimatverbunden-
heit und Geschichtsbewusstsein zu férdern. Sie spiegeln die Besonderheiten der ortlichen
Gemeinschaft auf anschauliche Art und Weise wider und kénnen deshalb ein reprasentatives
Aushéngeschild fir die Aktivitaten der Gemeinde sein.

Der Wunsch nach einem eigenen Wappen zeigt das Interesse der Gemeinde, ihre kulturhisto-
rischen Traditionen zu bewahren und den deutlichen Willen der Gemeindevertretung, die
Selbstverwaltung auch in einem eigenen Symbol sichtbar zu machen.

Ich bedauere es sehr, IThnen den Wappenbrief zeitlich bedingt nicht persénlich Ubergeben zu kén-
nen. Dennoch méchte ich es mir nicht nehmen lassen, anlasslich der heutigen Ubersendung von
Wappenbrief und Genehmigung den Blrgern der Gemeinde und lhnen zu der Annahme eines ei-
genen Wappens persénlich zu gratulieren.

Mit freundlichen GruRen

%‘Jz«/ 4

Torsten Renz

Hausanschrift: Postanschrift:

Ministerium far Inneres und Europa Ministerium fur Inneres und Europa Telefon: +49 385 5880
Meckienburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern Telefax: +49 385 588-2972

Arsenal am Pfaffenteich 19048 Schwerin E-Mail: poststelle@im.mv-regierung.de

AlexandrinenstraBe 1 - 19055 Schwerin Internet: www.im.mv-regierung.de


mailto:poststelle@im.mv-regierung.de
http://www.im.mv-regierung.de

Ministerium fiir Inneres und Europa
Mecklenburg-Vorpommern

Wappengenehmigung

Auf der Grundlage des § 9 Abs.1 Satz 2 der Kommunalverfassung vom
13. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 777) erteile ich der

Gemeinde Tramm
(Landkreis Ludwigslust-Parchim)

die Genehmigung, das nachstehend beschriebene und in der beigefiigten
Farbzeichnung dargestellte Wappen anzunehmen:

,Uber blauem Wellenschildfuf3 in Rot eine eingebogene goldene Spitze,
belegt schraglinks mit einer roten Trompete; vorn ein linkssehender
goldener Pferderumpf; hinten ein goldenes Geweih.*

Das Wappen wurde unter der Nummer 377 in die Wappenrolle des Landes
eingetragen.

Schwerin, den (%7. & 00 _ 2021

Minister fiir Inneres und Europa

Tk, Voo

Torsten Renz
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Ministerium fur Inneres und Europa
Mecklenburg-Vorpommern

r Ministerium fiir Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern 1
19048 Schwerin Bearbeiter: Herr RHS
Bjérn Hemprich

Geme.'_nde Tra_mm Telefon: +49 385 588 2218
Der Burgermeister Telef 49 385 588482 2218
. . elerax: +
Herrn Heinrich-Herrmann Behr
ﬁber das E-Mail: bjoern.hemprich@im.mv-

regierung.de

Amt Crivitz

Die Amtsvorsteherin

Amtsstralle 5 _
\_1 9089 Crivitz N Datum: Schwerin, 3. September 2021

Geschaftszeichen: 11 210-113-40000-2011/032-064

vorab per E-Mail:
heinrich-hermann.behr@t-online.de

uber

Der Landrat

des Landkreises Ludwigslust-Parchim
als untere Rechtsaufsichtsbehdérde
Frau Kornath

Postfach 12 63

19362 Parchim

nachrichtlich an:

Landesamt fir Kultur und Denkmalpflege
- Landeshauptarchiv Schwerin -

Herrn Dr. Schoebel

Postfach 11 12 52

19011 Schwerin

Hoheitszeichen der Gemeinde Tramm
hier: Genehmigung zur Annahme eines kommunalen Wappens
Ihr Antrag vom 16.06.2021

Anlagen: - Ubergabeschreiben Innenminister
- Wappenbrief
Sehr geehrter Herr Behr,

beiliegend Ubersende ich lhnen den ausgefertigten Wappenbrief, mit dem die Annahme eines
Wappens durch die Gemeinde Tramm genehmigt und die Registrierung des Wappens in der
Wappenrolle des Landes bestéatigt wird.

Gleichzeitig bitte ich Sie, die Vorschrift Giber das Gemeindewappen in der Hauptsatzung wie folgt zu
fassen:

Hausanschrift: Postanschrift:

Ministerium fiir Inneres und Europa Ministerium fiir Inneres und Europa Telefon: +49 385 5880
Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern Telefax: +49 385 588-2972

Arsenal am Pfaffenteich 19048 Schwerin E-Mail: poststelle@im.mv-regierung.de

Alexandrinenstrale 1 - 19055 Schwerin Internet: www.im.mv-regierung.de



(...) Die Gemeinde Tramm fiihrt das folgende Wappen:

,Uber blauem WellenschildfuB in Rot eine eingebogene goldene Spitze, belegt schraglinks
mit einer roten Trompete; vorn ein linkssehender goldener Pferderumpf; hinten ein goldenes
Geweih.“

Bei der Gestaltung des neuen Dienstsiegels ist die Kommunale Siegelverordnung vom 8. Dezember
1995 (GVOBI. M-V S. 663), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 26. Oktober 2011 (GVOBI.
M-V S. 1019) geandert wurde, zu beachten. Weiterhin mdchte ich lhnen empfehlen, mit der
Herstellung der neuen Dienstsiegel nur Gewerbetreibende zu beauftragen, die als Flexografen in die
Handwerksrolle eingetragen sind.

Ich darf Sie des Weiteren bitten, mir nach der Beschlussfassung (ber die Anderung der
Hauptsatzung eine Kopie der veréffentlichten Fassung der Anderungssatzung und einen sauberen
Abdruck des neuen Dienstsiegels zu Gbersenden.

Schlief3lich méchte ich den Bulrgern der Gemeinde Tramm und lhnen persénlich aus Anlass der
Annahme eines eigenen Wappens herzlich gratulieren.

Mit freundlichen Grii3en
Im Auftrag

gez. Andrea Offen



	Ö Top 6 BV Tra GV 292/21
	Ö Top 6 BV Tra GV 292/21 Anlage 01 'Vorplanung'
	Ö Top 7 BV Tra GV 295/21
	Ö Top 7 BV Tra GV 295/21 Anlage 01 'Schreiben PE VG Schwerin Verwaltungsstreitverfahren Tramm _ Innenministerium MV 02.08.21'
	Ö Top 8 BV Tra GV 301/21
	Ö Top 9 BV Tra GV 302/21
	Ö Top 9 BV Tra GV 302/21 Anlage 01 'Übergabeschreiben des Innenministers'
	Ö Top 9 BV Tra GV 302/21 Anlage 02 'Wappenbrief'
	Ö Top 9 BV Tra GV 302/21 Anlage 03 'Wappenbild'
	Ö Top 9 BV Tra GV 302/21 Anlage 04 'Genehmigung'

